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Innere Sicherheit 

Stuttgarter Anwaltschaft gegen Verschärfung der 
Sicherheitsgesetze 
 
Der AnwaltVerein Stuttgart e.V. lehnt die von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble geplanten 

Verschärfungen der Sicherheitsgesetze massiv ab. Der Vorsitzende des Stuttgarter AnwaltVereins, 

Ekkehard Kiesswetter, mahnt die Einhaltung der Grundgesetze an: „Das Grundgesetz steht nicht in 

der Beliebigkeit der aktuellen politischen Stimmung, sondern verpflichtet den Gesetzgeber, 

verfassungskonforme Gesetze vorzulegen.“ 

 

Nach Ansicht von Kiesswetter missachten die Pläne zur Verschärfung der Sicherheitsgesetze die 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Grundgesetzes. „Man darf nicht übersehen, dass 

die Grundrechte unserer Verfassung Abwehrrechte gegenüber dem Staat bedeuten.“, so Kiesswetter. 

„Wenn die Pläne so umgesetzt werden, wird Deutschland zu einem Präventions- und Sicherheitsstaat 

und verabschiedet sich als Freiheits- und Rechtsstaat.“ 

 

Bezüglich der Pläne, verdeckte Onlinedurchsuchungen gesetzlich zu erlauben, betont der Stuttgarter 

Vereinsvorsitzende, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht ausgehöhlt werden 

darf. „Es darf kein „Staats-Hacking“ geben – ein Kernbereich privater Lebensgestaltung muss erhalten 

bleiben!“, fordert Kiesswetter.  

 

Immer wieder gebe es in der Politik die Überlegung, das Grundgesetz zu ändern, damit die 

Gesetzespläne nicht gegen die Verfassung verstoßen, so Kiesswetter weiter. Häufig geschehe dies 

mit der Begründung, die innere Sicherheit erfordere dies. Ob die Pläne des Innenministeriums 

tatsächlich die Sicherheit erhöhen, sei jedoch nicht nachgewiesen. Die mit den Plänen 

einhergehenden Eingriffe seien unverhältnismäßig. „Das Grundgesetz darf nicht Spielball der 

herrschenden politischen Meinung sein!“, so der Vorsitzende des Stuttgarter AnwaltVereins. 

 

Der AnwaltVerein Stuttgart e.V. ist mit über 2.200 Mitgliedern der sechstgrößte örtliche Verein im 

Deutschen Anwaltverein. 


